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einander wirken, werden die Risiken in zweckmäßi-
ger Weise verteilt. Kleinere Unternehmungen
müssen auf einen solchen Ausgleich verzichten.
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&amp; 1. Begriff und Geschichte. FamilienF.
heißen die kraft Rechtsgeschäfts zwecks Erhaltung
des Familienansehens (splendor nominis ac

familiae) in bestimmten Familien vererblichen
und grundsätzlich unveräußerlichen Güter. Der
Name findet sich seit dem 17. Jahrhundert (oft
als „deutschrechtliches Fideikommiß“" neben dem
römischrechtlichen, ebenfalls gemeinrechtlichen „fi-
deicommissum familiae relictum“, wovon ins-

besondere Nov. Just. 159) und hat sich sowohl im
gemeinen Recht, wie in den meisten Partikular-
rechten erhalten, außer in Sachsen („Familienan=
wartschaft“), Baden („Stammgut"), und Braun-
schweig („Familienstammgut“").

Das Institut entstammt dem deutschen Recht.
In letzter Linie führt es auf die Gedanken zurück,
auf denen das für die älteste Zeit zu vermutende
Gesamteigentum der Sippen am Grund und Bo-
den beruht. Auch nach Ausbildung des Indivi-
dualeigentums erhielt sich kraft obiektiven Rechts
lange Zeit das Erfordernis des Erbenlaubs für
Veräußerungen von Familiengütern und die

Bevorzugung des Mannsstamms im Erbgange.
Während aber beide Reste des alten Gesamt-

eigentums im Laufe des Mittelalters immer
mehr verschwanden, rettete sich der Adel beide,
sei es durch autonome Satzungen (so in den Fa-
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milien des Herrenstandes, des hohen Adels), sei
es durch Rechtsgeschäfte (so im Ritterstande, dem
niederen Adel). Nach der Rezeption des römi-
schen Rechts wurde zwar das Institut in römischen
Namen und römische Form eingezwängt, blieb
aber in seinem deutschrechtlichen Kern erhalten
und insbesondere unberührt von der römischrecht-
lichen Begrenzung auf die 4. Generation. In den
Revolutionen der Neuzeit drohte ihm als einem
adeligen Standesvorrecht die Vernichtung: in
Frankreich wurde es 1792 aufgehoben, für ganz
Deutschland wurde seine Aufhebung durch die
Grundrechte des deutschen Volks 1848 gefordert.
Die preußische VU à 40 hat demgemäß die Neu-
errichtung von F. untersagt und die Umwandelung
der bestehenden in freies Eigentum in Aussicht
gestellt; aber schon durch G v. 5. 6. 52 sind diese
Sätze der Verfassung aufgehoben worden, und
es blieb bei dem alten Recht. Das B#B hat das
Fideikommißrecht nicht geregelt. Das EsG# z. BGB
hält das Landesrecht aufrecht und fügt einen
zwingenden Reichsrechtssatz hinzu (a 59—61).

In der Bayr. Pfalz, Elsaß-Loth-
ringen, Oldenburg, Frankfurt a.
M. sind F. verboten; in Sachsen-Koburg-
Gotha ist die Errichtung neuer F. und im
wesentlichen die Erweiterung bestehender unter-
sagt (a 5 AG z. BGB).

Der innere Wert des Instituts ist stark
umstritten. Mit politischen Erwägungen läßt es
sich schwerlich rechtfertigen. Gesund ist der ihm
zu Grunde liegende ethische Gedanke einer Hin-
gabe des einzelnen Familiengenossen an das
Wohl der Gesamtfamilie; daß er nicht bei jedem
F. wirksam wird, daß insbesondere nicht selten
anfechtbare Motive den F. Errichter leiten (Hoff-
nung auf Nobilitierung!), ist wahr, aber wegen
der jedem Rechtsinstitut innewohnenden Miß-
brauchsgefahr nicht erheblich. Gemeinwirtschaftli-
che Vorteile für die Waldkultur bringt der durch das
F. geschaffene familienständige Großgrundbesitz.
Die Hauptbedenken des Instituts liegen in der
Gefahr von Latifundienbildungen und in der
zeitlichen Unbegrenztheit: beiden wäre die Ge-
setzggebung bis zu einem gewissen Grade abzuhel-
fen imstande.

8 2. Fideikommißgegenstand und Fideilom-
mißvermögen. 1. Gegenstand des F. kann
gemeinrechtlich jedes nutzbringende Vermögens-
stück sein, wofern es nach Art und Umfang ge-
eignet ist, das Familienansehen zu stärken: daher
insbesondere Grundstücke, Geldkapitalien, aber
auch (bestritten; AM RG Seuff 61, 62) Mobi-
lien von gewisser Ansehnlichkeit, vor allem Mo-

biliarinbegriffe, wie Gemäldesammlungen, Bi-
bliotheken. In Preußen (ALR) können nur
Landgüter und Geldkapitalien F.Gegenstände
sein; in Bayern, Sachsen, Baden,
Hessen nur Grundstücke (nicht notwendig
Landgüter), während Geld F. hier verboten sind.
Das gemeine Recht kennt weder ein festes Wert-
minimum noch ein Wertmaximum. Die meisten
Gesetze setzen zwar kein Maximum, aber ein Mi-
nimum: so das ALgKbei Landgütern 7500 Mk.

jährlichen Reinertrags, bei GeldF.30000Mk.
Kapital; Sachsen: 7500 Mk. Reinertrag; Hessen:
300 000 Mk. Kapitalswert; Bayern: Grundstücke
mit 25 Gulden Grund= und Dominikalsteuer.

Ein gesetzliches (unzureichendes) Maximum
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findet sich nur in Baden: 14 000 Mk. Reinein-
kommen für F. des Ritterstandes, 52 000 Mk. für
solche des Herrenstandes.— Das Grundwert-

minimum soll die F. Form dem Großgrundbesitz
reservieren, nachdem die Versuche, die Bayern
und Hessen mit bäuerlichen F. („landwirtschaft-
lichen Erbgütern") 1855 bezw. 1858 gemacht haben,
gescheitert sind. Eine Maximalgrenze beugt der
Latifundiengefahr nur dann wirksam vor, wenn

nicht nur der Umfang eines einzelnen F., sondern
der Umfang der Summe der in einem bestimmten
Bezirk (z. B. einer Provinz) liegenden F. be-
grenzt wird.

2. Fideikommißvermögen heißt das
Sondervermögen, dessen Mittelpunkt der F. Ge-
genstand bildet. Außer diesem gehören zum F. Ver-
mögen noch Mobilien, Betriebskapitalien und
Rechte aller Art, insbesondere die jetzt (596 BG)
unter den Grundbestandteilsbegriff gebrachten
Realrechte. Das F. Vermögen kann mit Schul-
den, Fideikommißschulden,, beschwert
sein, für die das F. Vermögen entweder mit der
Substanz oder mit den Nutzungen haftet; F. Schul-
den sind z. B. die vor der F. Errichtung bestehen-
den Schulden des Errichters (außer in Hessen).
Das F. Vermögen unterscheidet sich von der Fa-
milienstiftung dadurch, daß jenes einen
Herrn (Eigentümer) hat, während diese ein sub-
jektloses Vermögen, eine juristische Person, dar-
stellt (die regelmäßig zur Unterstützung einzelner
Familienglieder geschaffen wird).

§ 3. Die Enutstehung des Fideikommisses.
Erforderlich ist ein Rechtsgeschäft. Ein F. ent-
steht weder durch Ersitzung noch durch autonome
Satzung; aus diesem Grunde sind die sogenannten
F. des hohen Adels keine wahren F. (sondern
Hausgüter mit Sonderschicksalen in Bezug auf
Verwaltung und Nutzung). Das Errichtungs-
geschäft (auch Stiftungsgeschäft genannt) ist ent-
weder Vertrag oder (so meist, in Sachsen stets)
einseitiges Geschäft: Verfügung von Todes wegen
oder unter Lebenden. Nach gemeinem
Recht ist es, wenn unter Lebenden errichtet,
sormlos gültig; es bedarf keiner obrigkeitlichen
Mitwirkung. Anders in allen Landesrechten.
Daspreußische Recht fordert Verlautbarung
vor dem Fideikommißgericht, und außerdem bei
F. von mehr als 30 000 Mk. Reinertrag die be-

liebig versagbare königliche Genehmigung, bei klei-
neren F. die nur aus Rechtsgründen versagbare

gerichtliche Bestätigung; die Eintragung auf dem
Grundbuchblatt des gestifteten Grundstücks ist
zur Entstehung nicht nötig (vgl. aber EG z. B#
a 61). Bayern verlangt eine gerichtliche Be-
stätigung und die Eintragung in die F. Matrikel.
In Sachsen muß die Anordnung des Stifters
gerichtlich oder notariell beurkundet und landes-

herrlich genehmigt werden; der Genehmigung
geht eine formelle und sachliche Prüfung durch
die Anwartschaftsbehörde voraus. In Baden
ist außer der Staatsgenehmigung zur Errichtung
noch (ebenso in Hessen und Braunschweig)
die Eintragung der Stammgutseigenschaft in das
Grundbuch nötig.

Die F. Errichtungen unterliegen einem hohen
Stempel.: in Preußen 3% des Gesamtwerts
der dem F. gewidmeten Gegenstände ohne Schul-
denabzug, und dies nicht nur für immerwährende
F., sondern auch für römischrechtliche F., sofern

kraft Stifterwillens die gestifteten Gegenstände
der Familie für mehr als 2 Generationen erhalten
bleiben sollen; Tarif-Nr. 24 des StempelStG
i. d. Fassung v. 30. 6. 09.

8 4. Die Rechtsverhältnisse. Fideikom-
mißberechtigt sind die durch die Errich-
tungsurkunde bezeichneten Personen. Der Er-
richter kann zum F. jede, nicht nur seine eigene
Familie berufen. Adel ist kraft Gesetzes nur in
Bayern und Baden Rechtsvoraussetzung. Un-
ter den Berechtigten sind zu scheiden: der Fidei-
kommißbesitzer und die Anwärter;
Anwärter ist jeder mögliche F.Folger. Nach
einigen Landesrechten, insbesondere nach preu-
ßischem Recht, bilden alle zu einem F. Berechtig-
ten („die Familie“") eine juristische Person. Sie
ist Obereigentümerin des F., der jeweilige Be-
sitzer des Guts Untereigentümer (ebenso Bayern).
Im gemeinen Recht und den meisten Landes-
rechten, insbesondere in Sachsen, erscheint da-
gegen der jeweilige F. Besitzer als Eigentümer des
Guts, während die Rechte der Anwärter dingliche
Erwerbsrechte an fremder Sache sind.

Die Rechte und Pflichten des F.Be-
sitzers und der Anwärter im einzelnen werden
durch die Satzung festgestellt. Die Nutzung
steht dem F.Besitzer zu, wobei er die Früchte zu
Allod erwirbt. Oft haben aber auch die Anwärter
gewisse Ansprüche auf Mitnutzung (z. B. auf Un-
terhaltsrenten, Ausstattungen, Abfindungen aus
dem F.ermögen); nach dem sächsischen Gesetz
muß jeder F.Besitzer zur Versorgung seiner An-
gehörigen eine Geldsumme (Familienkasse) durch
Jahresbeiträge ansammeln; diese Kasse bildet einen
Bestandteil des F. Vermögens.

Besitz und Verwaltung (Bewirtschaf-
tung) des F. Vermögens stehen dem F. Besitzer
zu; sein Ermessen entscheidet, aber er muß dem
Folger das Gut in ordnungsmäßigem Zustande
überlassen. Deshalb haben regelmäßig die An-
wärter Kontrollrechte verschiedenen Inhalts (z. B.
auf Inventarisierung, Sicherheitsleistung, auf
Unterlassung drohender Gefährdung, im Notfall
auf Sequestration). Der F. Besitzer muß die Be-
wirtschaftungslasten (Reparatur-, Versicherungs-
kosten u. dergl.) tragen. Zu rechtlichen Ver-
fügungen (Veräußerungen und Belastungen)
ist der F. Besitzer nicht befugt. Verfügt er doch,
so ist nach gemeinem Rechte seine Verfügung den
Anwärtern gegenüber, die nicht zugestimmt ha-
ben, nichtig, und die Zustimmung aller lebenden
Anwärter hindert die später geborenen nicht, die
Nichtigkeit der Verfügung geltend zu machen.
Landesrechte gestatten Verfügungen mit Zustim-
mung der derzeitigen Gesamtfamilie.

Im Gebiet des ALs ist eine Verfügung auf
Grund eines gerichtlich bestätigten Familien-=
schlusses zugelassen; Familienschluß ist ein
einstimmiger Beschluß aller an ihm teilnehmen-
den Familienglieder nach ordnungsmäßiger La-
dung aller Familienglieder. Für minder wichtige
und für dringende Fälle reicht statt des Familien-
schlusses die Zustimmung zweier Anwärter aus,
regelmäßig der beiden nächsten Seitenverwandten
(&amp; 87 ff AbU II, 4, Gv. 15. 2. 40). In ähnlicher

Weise wie in Preußen werden die Anwärter-
gemeinschaften aber auch da organisiert, wo die
Familie nicht als juristische Person ausgestaltet ist.
So läßt Sachsen vollwirksame Verfügungen
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mit Zustimmung aller lebenden Anwärter oder
ihrer gesetzlichen Vertreter zu, wobei Anwärter,
die innerhalb der ihnen behördlich gesetzten Er-
klärungsfrist schweigen, kraft Verschweigung als
zustimmend gelten, unbekannte Anwärter im
Wege des Aufgebots ausgeschlossen werden kön-
nen, und die grundlos verweigerte Zustimmung
einzelner Anwärter von der Anwartschaftsbehörde
ersetzt werden kann; bei minder eingreifenden
Verfügungen genügt nach preußischem Vorbild
auch in Sachsen die Zustimmung zweier „An-
wärtervertreter“, die gesetzlich berufen sind (die 2
nächsten geschäftsfähigen Anwärter) oder von der
Anwartschaftsbehörde bestellt oder von gewissen
Anwärtern gewählt werden.

Auf einem F. Grundstück ruht als öffent-
liche Last (§ 10 Nr. 3 ZwangsversteigerungsG)
gemäß ReichsstempelG§ 89 eine in dreißigjähri-
gen Zeitabschnitten im voraus zu entrichtende
Abgabe von 0 des Werts; der erste dreißig-
jährige Abschnitt beginnt mit dem Zeitpunkt, in
dem das Grundstück der fideikommissarischen Bin-
dung unterworfen wird, und sofern dieser vor dem
Inkrafttreten des Reichsstempelgesetzes liegt, mit
dem 1. 10. 09. Wird das Grundstück vor Ablauf

des dreißigjährigen Zeitabschnitts veräußert, so
wird ein entsprechender Teil der Abgabe erstattet.
Auf Antrag desF.Besitzers muß ihm die Steuer-
behörde gestatten, die Abgabe während des
dreißigjährigen Zeitraums in gleich hohen Jahres-
beträgen zu zahlen: die Jahresbeträge werden so
bemessen, daß die Steuerschuld bei einer Ver-
zinsung von 40% innerhalb des bezeichneten Zeit-
abschnitts getilgt wird. Bis das Reichsgesetz über
die Erhebung einer Zuwachssteuer in Kraft tritt,
wird zu der Abgabe ein Zuschlag von 10000 er-

hoben. Abgabenfrei sind solche Grundstücke oder
Grundstücksteile, die ohne landesherrliche Geneh-
migung und ohne Zustimmung Dritter veräußert
werden können.

 5. Die Fideikommißfolge. Die F. Folge
tritt bei Tod oder Verzicht des Besitzers sowie
dann ein, wenn er die stiftungsmäßig oft an be-

stimmte Voraussetzungen (z. B. bestimmte Kon-
fession) geknüpfte Anwartschaftsfähigkeit verliert.
Folgerecht und Folgeordnung richten sich nach
dem Willen des Stifters. Im Zweifel sind nur
eheliche männliche Familienmitglieder des Manns-
stamms berechtigt. Unter den möglichen Folge-
ordnungen ist die Primogenitur die ver-
breitetste; Bayern, Hannover und Braunschweig
gestatten nur sie. In Hannover und Sachsen
sowie für Landgüter im ALn ist zwar nicht ge-
rade sie, aber irgend eine Form der Indivi-
dualsukzession zwingendes Recht. Im ge-
meinen und badischen Rechte ist auch Simul-
tansukzession statthaft, und da beim Fehlen
einer Anordnung des Errichters nach gemeinem
Recht die gesetzliche Erbfolge eintritt, so kommt
es dann immer zu einer Simultansukzession,

wenn Miterben berufen sind; vielfach (insbeson-
dere in Kurhessen und Ostfriesland häufig) findet
sich kraft ausdrücklicher Anordnung des Errichters
die Simultansukzession der verschicdenen Linien
vorgeschrieben, so daß die Häupter der Linien
in dauernd unteilbarem Gesamthandsverhältnis
stehen (Ganerbschaft): dabei ist es im Laufe der
Jahrhunderte durch fortgesetzte Linienspaltungen
zu so hohen Zahlen von Mitbesitzern gekommen,

daß auf den Einzelnen bisweilen nur ein Jahres-
ertrag von einer Mark oder weniger entfällt. Das
preußische Recht hat bei Landgütern den (ohne-
dies unüblichen) Seniorat verboten: hier
wäre der Aelteste des ganzen Geschlechts ohne
Rücksicht auf Verwandtschaftsnähe zur Sukzession
berufen; dieses System führt zu allzu häufigen,
für die Gutswirtschaft schädlichen Besitzwechseln.
Bei GeldF. hat das ALR weder den Seniorat

noch (was streitig ist) die Simultansukzession ver-
oten.

Die F.Folge ist Universalsukzession in ein Son-
dervermögen. Der Berufene erwirbt das Gut
nach dem Satze: „Der Tote erbt den Lebendigen“
ohne Antrittserklärung, aber mit Ausschlagungs-
recht. Ist er zugleich Allodialerbe des verstorbenen
F.Besitzers, so darf er das F. annehmen und das
Allod ausschlagen oder umgekehrt. Die Vor-
stellung, daß jeder F. Besitzer nicht in das Recht
seines Vormanns sukzediere, sondern in das des
ersten Besitzers, ist vom Lehnrecht („successio
ex pacto et providentia maiorum“) in das F. Recht
übertragen worden. Es findet hiernach eine suk-
zessive wiederholte Beerbung des Erstbesitzers
statt, so daß z. B. der Anfall des Vermögens vom
Bruder an den Bruder für die Berechnung der

Erbschaftssteuer nicht als Kollateralen-, sondern
als Deszendentenbeerbung überall da anzusehen
ist, wo die Frage gesetzlich (wie im RErbsch Steuer G

&amp; 5 Abs 2) nicht anders entschieden ist.
5 6. Veränderungen und Untergang. 1. Das

F. Vermögen kann sich durch Surrogationen in
seinem Bestande verändern (z. B. bei Enteignung):
es kann erweitert werden dadurch, daß dem

F.Gegenstand Bestandteile oder Zubehörstücke
hinzugefügt werden, sowie durch „Nachstiftungen“,
die wie Neugründungen zu behandeln sind. Eine
der Stiftungsurkunde zuwiderlaufende Verän-
derung in den Rechtsverhältnissen des F. ist ge-
meinrechtlich nicht möglich, wohl aber landes-
rechtlich durch Familienschluß.

2. Das F. geht nach gemeinem Rechte nur
unter bei Untergang des F. Objektes, bei Eigen-
tumserwerb durch eine Person, deren Redlichkeit
reichsrechtlich geschützt wird (EG z. BGBa 61)
und bei Aussterben der berufenen Familie. Nach
Landesrechten kann ein F. auch durch Rechts-
geschäft ausgehoben werden, wozu es in Preußen
eines Familienschlusses (s. o. § 4) bedarf. In
Schlesien und Baden bedarf die Aufhebung der
F. der landesherrlichen Genchmigung. Mit Un-
tergang des F. wird das Vermögen in der Hand
des letzten Besitzers freies Eigentum, außer wenn
durch die Stiftungsurkunde ein Anfallberechtigter
vorgesehen ist.

§ 7. Der Staat und die Fideikommisse. Als
ein rein privatrechtliches Institut, das es anfangs.
war, hat sich das F. im gemeinen Rechte erhalten:
hier wird weder die Errichtung staatlich genehmigt,
noch findet eine Beausfsichtigung des errichteten
F. statt. Aber nur eine kräftige staatliche Ueber-
wachung kann den Gefahren einigermaßen steuern,
die der Allgemeinheit von den GrundstücksF.her
drohen. Das hat man seit dem 18. Jahrhundert
zu erkennen begonnen, und die meisten Landes-
rechte tragen dem zum Teil Rechnung: Staats-
gesetze ziehen dem freiwaltenden Stifter-
willen Schranken. Staatliche Verwaltungs-
tätigkeit, teils diskretionäre, teils rechtlich gebun-
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dene, ist zur Mitwirkung berufen, sowohl bei der
Entstehung und Erweiterung der F., wie bei der
Normierung ihrer ferneren Schicksale (staatliches.
Verfahren zur Herbeiführung von Familien-
schlüssen; staatliches Aufgebot unbekannter An-
wärter; staatlicher Ersatz grundlos verweigerter
Zustimmungen; staatliche Bestellung von An-
wärtervertretern; staatliche Genehmigung gewisser
Verfügungen des F. Besitzers: Bestätigung oder
Genehmigung von Familienschlüssen u. a.). Das

Maß staatlicher Mitwirkung — die hie und da noch
ganz fehlt —ist in den einzelnen Rechtsgebieten

äußerst verschieden (am buntesten wohl, teilweise
auch unsicher, in Schleswig-Holstein und Lauen-
burg; vgl. Begr. z. vorl. Entw v. 1903 S 7).

Verschieden sind auch die zur Erfüllung der
Staatsaufgaben berusenen Organe: bisweilen
wird die Genehmigung des Landesherrn
gefordert, vor allem zur Errichtung oder Erwei-
terung der F. (Sachsen, Baden, Hessen) oder der
großen F. (Gebiet des ALfR) oder zur Aufhebung
der F. Eigenschaft (Schlesien); hie und da hat
der Landesherr das Recht zur Erteilung von Dis-

pensen (Sachsen); als F. Behörden sind meist die
Oberlandesgerichte berufen: so im Ge-
biet des Allg. Landrechts (nicht das OL# der
belegenen Sache, sondern das des Stifterwohn-
sitzes), Bayern, Sachsen, darüber als zweite In-
stanz der Justizminister; oder sogleich der Ju-
stizminister (Baden) oder das Amtsge-
richt der belegenen Sache (Hessen, Hamburg),
oder eine besondere Verwaltungsbehör-
de (Mecklenburg).

Duellen: Die wichtigsten Quellen des heutigen

F. Rechts sind: für Preußen: in den alten Provinzen

1 47 ff ALMf II. 4 (dazu AG z. BGBas)9, A# z. GBO

à 15 ff), serner 3 6 LandnulturEd. v. 14. 11. 1811, G über

Familienschlüsse v. 15. 2. 40, G betr. d. Kompetenz d. Ge-

richtsbehörden v. 5. 3. 55 (dazu #i 49 AG z. GUG# v. 24.

4. 78). Gemeines Recht gilt in Neuvorpommern und Rü-

gen (daneben seit Gv. 12. 7. 96 die in den alten Provinzen

geltenden Vorschriften über Familienschlüsse und not-

wendige Darlehen), Schleswig-Holstein u. Lauenburg, im

Bezirk d. Justizsenats Ehrenbreitstein, Hohenzollern (wo

zur Zeit aber keine F. vorkommen), größeren Teilen von

Hessen--Nassau. In Hannover gilt z. T. das ALK mit Er-

gänzungen, z. T. ein G v. 13. 4. 36. In der Rheinprovinz

KabOv. 25. 2. 1826. Eine Vereinheitlichung wird seit Jah-

ren geplant (vorläufiger Entw eines Gesetzes über F. von

1903). Iu Württemberg und den meisten Kleinstaaten

gilt gemeines Recht, durch zahlreiche Spezialgesetze ergänzt

(Württ. AG z. B## a 25—31, 93, 216, 280, 281). In

Bayern: Edikt üb. d. F. v. 26. 5. 1818 (mit V v. 3. 3.#57,

AG z. BGB a 185, AG z. GBOa18, 16, 34—36). In

Sachsen: G üb. d. Familienanwartschaften v. 7. 7. 00

(A8 v. 29. 9. 00). In Baden:a 36 AG z. BG (1899).

In Hessen Gv. 13. 8. 58 (dazu AGz. BGBa103, 277).

In d. beiben Mecklenburg: AVz. BGB 388 124ff

(1 122 ff).Iu Braunschweig: G v. 28. 3. 37, 19.

8. 50, 20. 5. 58 (3 41 AcS z. BGB).
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Finanzverwaltung, Finanzbehörden
[Vergl. Abgaben, Gebühren, Kolonialsinanzen, Reichs-

finanzen, Staatshaushalt, Staatsrechnungswesen!

A. Finanzverwal tung: 65 1. Begriff und Wesen.

* 2. Verwaltung des Staatsvermögens. 1 3. Verwaltung.

der Einnahmen. 1 4. Verwaltung der Staatsausgaben.

 5. Staatsschulden und deren Verwaltung.

B. Finanzbehbrden: i 6. Begriff und Arten.

* 7. Das Reich. 1### 8, 9. Preußen. 15 10, 11. Bayern.

512. Sachsen. 1 13. Württemberg. s 14. Baden. 5 15. Hes-

sen. 4 16. Elsaß-Lothringen.

[— Finanz!

A. Finanzverwaltung (staatliche)

5 1. Begriff und Wesen. I. In der Regel ver-
steht man unter FVerwaltung das FMinisterium
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